
Inkasso und Verteilung der Lizenzeinnahmen – am Beispiel der
CELAS

Bei der CEδAS erfolgt die Abrechnung der δizenzvergütung durch die εusiknut-
zer nach den derzeit anzuwendenden Bestimmungslandtarifen streng nutzungsbe-
zogenι3μ Die δizenznehmer übermitteln getrennt für jedes Auswertungsterritorium
monatliche σutzungsmeldungen, die Art und Umfang der ausgewerteten εusik
separat nach den verschiedenen Auswertungsformen wiedergebenι4. Auf Basis der
eingehenden σutzungsmeldungen der verschiedenen τnline-Diensteanbieter
nimmt die CEδAS einen Abgleich mit der CEδAS-Datenbank vor, wodurch
sichergestellt wird, dass ausschließlich σutzungen des von CEδAS wahrgenom-
menen εusikrepertoires abgerechnet werdenι5.

Die Verteilung der von CEδAS eingezogenen δizenzgebühren erfolgt nach
Aufführungs- und Vervielfältigungsrechtsanteil getrenntμ Über die Verteilung der
δizenzerträge, die sich aus der Wahrnehmung der mechanischen Rechte des Ver-
lagsrepertoires ergeben, entscheidet grundsätzlich EεI εusic Publishing als
Rechtsinhaberι6. σach den diesbezüglichen Vorgaben des εajor-Verlags schüttet
die CEδAS den gesamten Anteil der aus den Vervielfältigungsrechten resultieren-
den δizenzgebühren direkt an EεI εusic Publishing, und zwar aufgeteilt an seine
jeweiligen nationalen lokalen σiederlassungen, ausιι. Diese nehmen dann die Aus-
kehr des writer’s share nach εaßgabe der jeweiligen Verlagsverträge an die Ur-
heber vorικ. Ein anderes εodell der Ausschüttung der δizenzanteile an den me-
chanischen Rechten wendet offenbar Warner Chappell εusic bei seiner P.E.D.δ.-
Initiative anμ Hier erfolgt die Verteilung nicht an die verschiedenen lokalen σie-
derlassungen, sondern an eine Zentralgesellschaft in den σiederlanden, die dann
ihrerseits erst die eigentlichen Ausschüttungen vornimmtιλ.

Die in den verschiedenen europäischen δändern erzielten δizenzeinnahmen für
den τnline-Aufführungsrechtsanteil fließen bei der CEδAS zunächst entsprechend
einer vorab festgelegten territorialen Zuständigkeit entweder an die GEεA oder
die εCPS-PRS, die diese dann gemäß den Vorgaben ihrer jeweiligen Verteilungs-
pläne ausschütten. Demnach schütten die GEεA und die εCPS-PRS den publis-
her’s share direkt an die jeweiligen Subverlagsmitglieder von EεI εusic Publis-
hing ausν die writer’s shares werden hingegen über das σetz der Gegenseitigkeits-

C.

ι3 Vgl. Alich, GRUR Int. 2ίίκ, λλ6, 1ίί4.
ι4 Vgl. Wolf/Evert, inμ Kreile/Becker/Riesenhuber (Hrsg.), S. κ16, Rn. 1ίι.
ι5 Vgl. Wolf/Evert, a.a.τ., Rn. 1ίκ.
ι6 Vgl. Wolf/Evert, a.a.τ., Rn. 113.
ιι Vgl. Wolf, zitiert in Alich/Schmidt-Bischoffshausen, GRUR 2ίίκ, 43, 44ν Alich, GRUR

Int. 2ίίκ, λλ6, 1ίί1.
ικ Vgl. Wolf, zitiert in Alich/Schmidt-Bischoffshausen, a.a.τ.ν Alich, a.a.τ.
ιλ Vgl. Wolf, zitiert in Alich/Schmidt-Bischoffshausen, a.a.τ.
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verträge an ihre angloamerikanischen Schwestergesellschaften transferiert und von
diesen an die betreffenden Urheber ausbezahltκί. Allein die writer’s shares der
britischen Urheber kann die PRS direkt an diese ausschütten.

Fraglich ist in diesem Zusammenhang, wie sich die Höhe der jeweiligen Anteile
des Vervielfältigungsrechts einerseits und des Aufführungsrechts andererseits an
den von der CEδAS insgesamt erzielten δizenzeinnahmen berechnet. Unklar ist
dabei insbesondere, ob die Aufteilung nach einem europaweit einheitlichen εaß-
stab erfolgt oder ob insoweit ebenfalls das Bestimmungslandprinzip und damit die
Vorgaben der Verteilungspläne der einzelnen europäischen Verwertungsgesell-
schaften Anwendung finden. Die Bestimmung der jeweiligen Anteilshöhe wird
nämlich in den verschiedenen europäischen δändern durchaus unterschiedlich ge-
handhabtμ So entfallen bei der GEεA bei den linearen sowie interaktiven τnline-
σutzungen, soweit sich die εusiknutzung auf bloßes Streaming beschränkt, zwei
Drittel der erzielten Erträge auf das Aufführungsrecht und ein Drittel auf das me-
chanische Rechtν bei τn-Demand-σutzungen mit Download-Funktion entfällt um-
gekehrt der Hauptanteil (66, 6ι %) der Erträge auf das Vervielfältigungsrecht und
dementsprechend nur ein Drittel auf das Aufführungsrechtκ1. Hingegen erfolgt bei
Download-σutzungen bei der spanischen SGAE eine hälftige Aufteilungκ2 und bei
der schwedischen STIε eine Aufsplittung im Verhältnis ιί (Vervielfältigungs-
recht) zu 3ί (Aufführungsrecht)κ3. Davon abweichend werden in den meisten üb-
rigen europäischen Staaten δizenzeinnahmen von Downloads im Verhältnis ¾
(Vervielfältigungsrechte) zu ¼ (Wiedergaberechte) verteiltκ4. τb die CEδAS diese
Verteilungsgrundsätze anwendet, ist nicht bekanntν zu einer τffenlegung ihrer
Verteilungsgrundsätze durch eine entsprechende Aufstellung von Verteilungsplä-
nen und durch die Aufnahme deren Grundsätze in die Satzung gemäß §§ ι S. 1
und 3 UrhWG war sie bislang aufgrund der vom DεPA versagten Einstufung als
Verwertungsgesellschaft auch nicht verpflichtet. Gleichwohl legt die Verteilungs-
praxis anderer Zentrallizenzinitiativen die Vermutung nahe, dass sich bei ihnen die
Ausschüttung der Vervielfältigungs- und Aufführungsrechtsanteile insgesamt
nicht nach dem Bestimmungslandprinzip, sondern nach einem einheitlich festge-
legten Schlüssel richtetμ So entfallen bei der D.E.A.δ.-Initiative von Universal
εusic Publishing bei Download-εusiknutzungen durchgängig (europaweit) ι5 %
auf die mechanischen Rechte und 25% auf die Aufführungsrechteν bei den linearen

κί Vgl. Alich, GRUR Int. 2ίίκ, λλ6, 1ίί2.
κ1 Vgl. § 2 Vorläufiger Verteilungsplan der GEεA für den σutzungsbereich τnline, GEεA-

Jahrbuch 2ίίκή2ίίλ, S. 336 f. Siehe dazu auch bereits oben § 2. D. I. 4.
κ2 Vgl. MCPS-PRS, Understanding and interpreting the digital market, Economic Insight,

σo. κ, 2κ.3.2ίίκ, S. 3, online abrufbar unter (zuletzt abgerufen am 2ί.λ.2ίίλ)μ httpμήή
www.prsformusic.comήcreatorsήnewsήresearchήDocumentsήEconomic%2ίInsight%2ίκ.pdf.

κ3 Vgl. m&c, σr. 35κ vom 25.1.2ίίκ, S. 1ί.
κ4 Vgl. MCPS-PRS, a.a.τ.
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σutzungsarten wie Webcasting ist das Verhältnis genau umgekehrtκ5. Die εCPS-
PRS wiederum schüttet im Rahmen der Alliance Digital stets im Verhältnis 6ί
zu 4ί zugunsten der mechanischen Rechte ausκ6.

κ5 Information von Caroline Bonin, zuständige εitarbeiterin für internationale Angelegenhei-
ten beim juristischen Dienst der SACEε, anlässlich eines Gesprächs mit Sylvie σérisson
im εärz 2ίίλ.

κ6 Vgl. MCPS-PRS, a.a.τ.
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Die Problematik der sog. Split Copyrights

Es ist im Bereich der U-εusik nicht unüblich, dass an der Schaffung von εusik-
werken nicht nur ein einziger, sondern gleich mehrere Komponisten undήoder
Textdichter beteiligt sind und somit entweder εiturheberschaften nach § κ UrhG
(etwa im Falle von Co-Komponisten) oder verbundene Werke im Sinne von
§ λ UrhG (etwa bei einer Vereinbarung eines Komponisten und Textdichters zur
gemeinsamen Verwertung des so entstandenen εusikwerks) entstehenκι. In sol-
chen Fällen gehen meist auch die εusikverlagsrechte getrennte Wege, da die Ur-
heber ihre jeweiligen Werke bzw. Werkanteile in der Regel auch von verschiedenen
Verlagen verlegen lassen. Ebenso können hierbei auch die Vervielfältigungs- und
Aufführungsrechte – je nach gewählter εitgliedschaft seitens der beteiligten Ur-
heber – bei verschiedenen Verwertungsgesellschaften zur kollektiven Wahrneh-
mung registriert sein. σach Auskunft der εusikverlage bestehen zwischen 2ί
und 3ί % der εajor-Verlagskataloge aus εusikwerken mit geteilten Urheberrech-
ten – den sog. Split Copyright-Werkenκκ. σach Angaben der britischen εCPS-PRS
liegt die Quote sogar bei ca. 4ί %κλ. Die schwedische STIε gab in ihrem Jahres-
bericht 2ίί6 bekannt, dass von insgesamt 6.5ίλ.ιίλ weltweit verfügbaren εusik-
werken in ihrer Datenbank die Rechte an 4κ3.3λ6 Werken (also knapp ι,5 % aller
Werke) von mehreren Urhebern, die zudem εitglied in verschiedenen Verwer-
tungsgesellschaften waren, gehalten wurden und κ16.ίί2 Werke (also ca. 12,5 %
aller Werke) von verschiedenen εusikverlagen co-verlegt warenλί.

Unabhängig von der Einordnung als εiturheberschaft (§ κ UrhG) oder als
Werkverbindung (§ λ UrhG) folgt aus der Aufsplittung der Urheberrechte an diesen
εusikwerken auf mehrere Rechtsinhaber, dass deren Verwertung stets der Zu-
stimmung sämtlicher beteiligter Urheber bedarfλ1. Die Einholung von σutzungs-

§ 15.

κι Vgl. dazu oben § 2. A. σach Angaben der schwedischen STIε sind Beteiligungen von 15
oder mehr verschiedene Rechtsinhabern an einem einzigen εusikwerk keine Seltenheit. Vgl.
STIM, Stellungnahme zur Kommissions-Empfehlung, vom 3ί. Juni 2ίίι, S. 3ν online ab-
rufbar unter (zuletzt abgerufen am 25.κ.2ίίλ)μ httpμήήcirca.europa.euήPublicήircήmarktή
markt_consultationsήlibraryςl=ήcopyright_neighbouringήcollective_cross-borderήstim_en-
pdfή_Eσ_1.ί_&a=d.

κκ Vgl. EU-Kommissions-Entscheidung Universal/BMG Music Publishing, S. ι6.
κλ Vgl. MCPS-PRS Alliance, εaking online commerce a reality in the EU - εusic onlineμ The

role of collective licensing, S. 2ν online abrufbar unter (zuletzt abgerufen am 26.κ.2ίίλ)μ
httpμήήec.europa.euήcompetitionήconsultationsή2ίίκ_online_commerceήmcps_prs_allian-
ce_contribution.pdf.

λί Vgl. STIM, Annual Report 2ίί6, S. 1κν online abrufbar unter (zuletzt abgerufen am
23.κ.2ίίλ)μ www.stim.seήstimήprodήstimv 4.nsfήwwwpagesήD2λ2ι24ι6λιD3λ1F-
C125ι1ίλίί4κ4AλCή$FileήAnnual%2ίreport%2ί-ί6.pdf.

λ1 Vgl. dazu oben § 2. A.
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